
Dritte Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Beiersdo rf-Freudenberg  

(Dritte Hauptsatzungsänderungssatzung – 3. HSÄndS) 
vom 20.10.2011  

 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 2 der der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch 
VfGBbg-Entscheidung 45/09 vom 15.04.2011 (GVBl. I Nr. 6), hat die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg in ihrer Sitzung am 20.10.2011 die folgende Dritte 
Hauptsatzungsänderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Hauptsatzung 

 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg vom 11.12.2008 (Amtsblatt für das 
Amt Falkenberg-Höhe vom 30.12.2008, S. 209), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Zweiten 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg (Zweite 
Hauptsatzungsänderungssatzung – 2. HSÄndS) vom 15.09.2011 (Amtsblatt für das Amt 
Falkenberg-Höhe vom 30.09.2011, S. 90), wird wie folgt geändert: 
 
§ 4 Geschäfte der laufenden Verwaltung , Satz 3 wird wie folgt geändert: 
 
„Finanziell erheblich ist ein Geschäft, wenn es bei Bauleistungen den Auftragswert von 
5.000,00 Euro, bei sonstigen Leistungen und Vermögensgeschäften den Wert von 5.000,00 
Euro überschreitet.“ 
 
 § 8 Öffentlichkeit der Sitzung  Abs. 2, Satz 3 wird wie folgt geändert: 
 
„Dies ist regelmäßig bei folgenden Gruppen von Angelegenheiten der Fall: 
1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten, 
2. Grundstücksgeschäfte 
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner, 
4. Aushandlung von Verträgen mit Dritten.“ 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Falkenberg, den 26.10.2011 
 
Stellv. Amtsdirektor 
(Horneffer) 
 


